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A m t l i eh e r

A. Bekanntmachungen des
Nu 288, Orts, den l9. September 1878.

Wje frikhcls bubeirh auch in neuerer s
Zeit wiederholt die Erfahrung gemacht,
Dill} Mclc Riiftiklichsiizck ihr Miobjljar, -

Wit·thschasts-Inventar und die Ernte-
bestiinde gegen Fsettersgesahr unversikhert
lassen, so daß sie unt so empfindlicher von
Braudsehäden betroffen werden und oft
dadurch in große Noth gerathen.

Jch veranlasse deshalb die Gemeinde-
borstiiude, von Zeit zu Zeit in den Ge-
boten auf die Segnungcn auch des
M o b i li a r -Vcrsirher1mgsweseushinzu-
weisen und gegen die in dieser Bezie-
huugvorherrschcudelizleichgiltigkeitiiber-
hanpt auznkiimpfen, wobei namentlich
gerunrzuhebcn ist, daß in Folge von
serlusten durch Brand ein Steuer-Er-

laß nicht stattfindet und eine Inanspruch-
nahme- der öffentlichen Mildthätigkeit
durch den Beruugliiekteu nicht gestattet
werden lauu, insbesondere auch die
Sannnluug milder Gaben siir ihn von
Haus zu Haus unzulässig ist.

Nr. 289. Berlin, den 3. Juli 1878.
Gesetz-, betreffend die Gewährung einer Ehren-
zulage an die Inhaber des Eisernen Kreuzes

Von 1870/71.
Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher

Kaiser, König von Preußen 2c. verordnen im Namen
des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundes-
raths und des Reichstags, was folgt:

§ l. Die Inhaber des Eisetnen Kreuzes erster
Klasse. welche dasselbe im Kriege gegen Frankreich
1870/71 in den unteren Chargen bis zum Feldwebel

  

Königlicheu Landraths-Amts.
. einschließlich erworben haben, erhalten vom 1. April
1878 ab eine Ehrenzulage Von-drei Mark monatlich.

§ 2. Diese Ehrenzulage erhalten von demselben
Zeitpunkte ab unter den im § l angegebenen Vor-
aussktzungen auch die Inhaber des Eisernen Kreuzes
zweiter Klasse, wenn sie zugleich das preußische Mi-

" titär Ehreuzeicheu zweiter Klasse eher eine diesem gleich-

s

  

zuachtende militärische Dienstanszeichnung besitzen,
welche entweder in einem der seit 1866 mit Preußen
verbundenen Landestheile vor der Vereinigung, oder
in einem der anderen Bundesstaaten vor dem Kriege
1870/71 verliehen worden ist. Die Bestimmung da-
rüber, welche Dienstauszeiehungen hiernach außer dem
preußischen MilitärsEhrenzeichen zweiter Klasse neben
dem Besitze des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse zum Be-
sage der Ehrenzulage berechtigen, erfolgt durch den
Kaiser.

§ 3. DiesEhrenzulage wird auf Lebenszeit ge-
währt und unterliegt nicht der Beschlagnahme. Das
Anrecht auf die Ehrenzulage erlischt mit dem Ein-·
tritt der Rechtskraft eines strafaeriehtlichen Erkennt-
nisses, welches den Verlust der Orden zur Folge hat.

§ 4. Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ge-
währenden Ehrenzulagen, deren Anweisung, Zahlung
und Verreehnung durch die Militärverwaltungen von
Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg erfolgt,
sind aus dem Neichsinvalidensonds neben den im§ 1
des Gesetzes vom 23. Mai 1873 (Reichs-Gesetzblatt
S. 113) unb im§ l des Gesetzes vom 11. Mai 1877
(Neichs-Gesctzbla»tt S. 495) daraus angewiesenen Aus-
gaben zu bestreiten. ·

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändtgen
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 2. Juni 1878.

(L. S.) gez. Wilhelm.
gez. Fürst v. Weimarer.

Das vorstehende Gesetz wird bezüglich derjenigen
zum (Empfange der Ehrenzulage berechtigten Inhaber
des Eisernen Kreuzes von 1870/71, welche dasselbe
als Angehörige der preußischen Armee erworbenhabeth



bezw. jetzt dem preußischen ArnieeiVerbande angehören,
mit nachfolgenden Bestimmungen zur Kenntniß gebracht-
1) Die Ehrenzulage ist monatlich posinumerando

zahlbar. Die Zahlung derselben erfolgt durch
die Corpszahlungsstellen und zwar:

an alle Empfangsberechtigte, soweit dieselben
Militärpersonen des Friedenestandes sind, unter
Vermittelung der zuständigen TruppensKasfen
an alle übrige Empfangsberechtlgte unter Ver-
mittelung der Kasser der Ortsbehörden bis
einschließlich der Regierungs-: 2c. Haupt-Kassen.

2) Die Zahlung ist nur zu leisten gegen Verzeihung
eines die Empfangeberechtigung bescheinigenden
Legititnationeatteftes und gegen Aushändigung
einer vollständigen über die Zahlung des Ve-
trages aus der betreffenden Corpszahlungsstelle
lautenden Quittung, auf welcher die Unterschrift
und das Leben, sowie der Besitz der bürgerlichen
Ehren-rechte des Empfänger-s durch den Truppen-
theil bezw. die Orts-behörde bescheinigt ist-.

3) Behufs Erlangung dieses Legitimatiotts-Attestes
haben sämmtliche nach dem vorstehenden Gesetze
zum Empfange Der Ghrenzulage berechtigten Jn-
haber des Eifer-ten Kreuzes von 1870/71 und
zwar soweit dieselben zu den Militär-Personen
des C{grieDenesi'ianbei? gehören, aus Dem militäri:
schen Dienftwege, alle übrigen durch Vermitte-
lung derjenigen Bezirks-Kominandoe, in deren
Controibezirk ihr Wohnsitz belegen in, Die Bes
sitzzeugnisse über die zum Vezuge der Ehrenzulage
berechtigenden Diensiauszeichnungen unter Natu-
hastmachung der Kasse, aus welcher sie die Zu-
lage zu erheben wünschen, den General-Kom-
mandos ihre-Z Carpsbezirks einzureichen. Em-
pfangsberechtigte, welche ihren Wohnsitz außer-
halb des Militär·Verwaltungsbereicbs von Pren-
ßen haben, reichen ihre Befitzzengnisse den ihnen
nächst gelegenen Bezirkskontmandos ein.

Welche nichtpreufzischen Dienstauszeichnungen
dem Prenßifchen MilitärsEhrenteichen ll. Klasse
gleichzuachten find, wird nach Maßgabe der Be-
stimmung in § 2 des Gesetzes besonders bekannt
gemacht werden.

4) Die General-Kommandos stellen nach Prüfung
der Besitzteugnisse bei Rückgabe derselben jedem
Empfangebercchtigten ein Attest dahin aus-:

daß der (Name, Titel, Wohnort) auf Grund
der vorgelegten Befitzzeugtnsfe uber die (in
bezeichnenden) Dienstauszricbnungen zum Em-
pfange Der Ehrenzulage von drei Mart monot-
lich nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom
2. Juni 1878 (R.-G.-Bl. S. 99) berechtigt ist.
leichzeitig ist von den General-Kos-nmandos eine

monatliiche Nachweisung von den in ihrem Corpss
bereiche vorhandenen berechtigten (Empfängern
unter Angabe der für den Bezug der Ehrenzulage
namhaft gemachten Empfangsstellen anzufertigen
und diese der Corpsithtendantur zu übermitteln.

5) Die Corpeantendanturen haben unter Zugrundei
legung dieser Nachweisung die Corpszahlungs-
stellen zur fortlaufenden Zahlung der Beilage an

s

 
 

die ausgeführten Gmpfangsberechtigten durch die
namhaft gemachten Rassen anzuweisen.

6) Empfangeberechtigte, welche ihren Wohnsitz wech«
feln und demgemäß die Zulage aus einer anderen
als der ursprünglich namhaft gemachten Kasse
zu erheben wünschen, haben die-J Behufs der er-
forderlichen Uebertragung der Jntendantur des-
jenigen Corpsbezirke, in welchem sie ihrefi bis-«
herigen Wohnsitz gehabt, anzuzeiaen beim. durch
die Ortsbehörden anzeigeu zu lassen Geht ein
Empfangsberechtigter ins Ausland, so wird die
Zulage von derjenigen Jntendantur zahlbar ge-
mdcht, in deren Bezirk er zuletzt seinen Wohnsitz
gehabt und die Zulage empfangen hat.

7) Die Verrechnung der gezahlten Beträge durch
die Corpszahlungsstellen hat bei dem Reichs-
Jnvalidenfonde Kapitel 75 Die 78 Der fortdau-
ernden Aus-gaben des Reichshaushaltsi tat-Z und
zwar für dae Jahr 1878/79 als außeretatemäßige
Ausgabe, vom Etatsjahre 1879/80 ab bei der im Etat
des Reichs-Jnvalidensonds besonders anzusetzenden
Position zu erfolgen. Die von den Corpszahlungss
stellen zu legende Rechnung hat die Namen aller
Empfänger ihres Bezirk-s in alphabetiscder Folge
und die gezahlten Beträge nachzuweisen

8) Die- Abnahnce der Seiten-e der Corpezahlrrngs-
stellen zu leg-eilten Jahreeieriznung erfolgt durch
die Carus-Jstread-inneren

9) Zum Zwecke der weiteren Bekanntmachung dieser
Bestimmungen event. auch durch die Amteblätter
haben die General-Kommandos sich mit den Ve-
zirks Regierungen zc. in Verbindung zu setz n.

Kiiegefninifteriutru gez: n. Siemefe.
Vorstehende Bestimmungen werden hierdurch den

nicht mehr dem Friedeneftande der Armee angehbrigen
Empfangsberechttgten mit der Aufforderung bekannt
gemacht, die in Händen habenden Söefignengnifi'e, so-
wie die Atteste Darüber, daß sie sich im Genusse der

,- bürgerlichen Ehrenrechte befinden, alsbald den Bezirks-
« Feldwebeln respective den Bezirks-Kommandos gegen
Quittung einzureichen, woran demnächst diesseits Die
Ausfertigung der Zahlung-Z Anweisung und der Ern-
pfangs Atteste für Die Berechtigten erfolgen wird,
deren Ausshändigung, sowie Rückgabe der Witwe-ag-
nisse gegen Aueransch der vorstehend erwähnten Quittung
wiederum durch die Bezirksfeldnubel resp. die Bezirks-

’ Kotnmandoek stattfindet.
Alle einträge, welche nicht auf dem vorstehend-

vorgrschriebenen Wege hier eingeben, bleiben unbe-
rücksichtigt und werden dem Eis-sendet portopflichtig
zurückgegeben.

Bei-stau, den 27. Juli 1878.
Der kommandirende General. gez.: n. Tümpling.

Oele, den 13. September 1878.
Vorsiehendes Gesetz nebst Aussithrungebefttmmun--

gen werden hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Nr. 290, Neues Palais bei Potsdam,
· den 30· August 1878.

Aus den Bericht vom 29. August d. J. will Ich
dem Leipziger Künstleroerein hierdurch gestatten, auf
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derjenigen Lotterie von Kunstwerken, welche er zum
Besten des Baufonds des dortigen Kilnstlerhauses mit
Genehmigung der Königlicb Sächsischen Regierung im
Monat November d. J. daselbst zu veranstalten he-

adsichtigt, auch innerhalb des diesseitigen Staatsgedieteis
Loose zu vertreiben.

Jm Allerhörhsten Austrage Seiner Majestät des
Königs.

gee. Friedrich Wilhelm, Kronprinz.
ggez. Graf Eulenburg.

An den Miniiter des Seinem.
Vorsiehende Allerbörbfte Oxdre wird höherer

Anordnung zusokge hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht.

Breslau, den 7. September 1878.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.

. Oele-, den 16. September 1878.
Wde mit dem Bemerkten publicirt, daß der Preis

für ein Loos 3 Malt beträgt.

·Bres«lau, den 15. August 1878.

Bekanntmachung
Durch Gesetz vom 27. Februar 1878, Maßregeln

gegen die Verbreitung der Reblauei betreffend, ist in§ 1 de-
stimmt, daß, wenn das Vorhandensein der Redlaus auf
einem zur Rebkuitur benutzte-n Grundstücke oder an einzeln
stehenden Rebstiicken von den durch das Reichsgesetz vom
6. März 1875 bestimmten Aufsichts-Commissarieu oder
Sachverständigen festgestellt worden ist, der Ober-
Präsident unter Anderem verbieten kann,

daß Neben und Redtheiie, sowie andere Pflanzen
und Pflanzentheile, gleichviel ob bewurzelt oder
unbewurzelt, von dem bezüglichen Grundstücke
abgegeben oder überhaupt entfernt werden.
Jn ganz dringenden Fällen können diese Anord-

nungen jedoch auch von der Ortspolizeibehörde vor-
läufig ausgesprochen werben. Hiervon ist dem
Ober-Präsidenten aber unverzüglich Anzeige zu er-
stritten-.

Indem ich die siädtiscben PolizeisVerwaltungen
und die Amtsvorfteher auf vorstehende Bestimmungen
aufmerksam mache und denselben mittheile, daß der
Herr Richekanzler den Kunst- und Handelsgärtner
Herrn Bromme zu Gründerg als Reichs-Aufsichts-
Commissarius und den Herrn Dr. Ga ltus zu Sommer-
fein als-e Sachverständigen für die Weinbau Gegenden
der Provinz Schlesiin ernannt hat, weise ich die ge-

Nr. 291.

nannten Polizeibehörden hierdurch an, nicht nur; , _ » »
« Carl Fietz aus Sammeln, Frei Anth» als Schoffeüberall da, wo von diesen Organen ihr Beistand zur

Ausführung von Untersuchungen 2c. in Anspruch ge-
nommen wird, aufs Pünktliobste hilfreiche Hand zu
zu leisten, sondern in allenzuihrerKenntnißgelangenden
Fällen einer Infection oder eines Verdacht-es derselben
unter Angabe der zumGrundeliegenden Thatsacben und
etwaigen Ermittelungen mir ungesäumt und unmittelbar
eventuell unter Benutzung des Telegraphen Anzeige zu
machen; worauf ich das Weitere veranlassen werde.

Zugleich mache ich die landwirthschastlichen und
GartenbauiVereine der Provinz darauf aufmerksam,
daß jeder Eigenthümer oder Nutzungsberechtigter ge-

  
 

setzlich verpflichtet ist, von dem Vorhandensein der Reblaus
i und von allen verdächtigen Erscheinungen, welche das
Vorhandensein der Reblaus befürchten lassen, der Orts-
polizeibehörde unverzüglich Kenntniß zu geben.

Endlird werden« die OrtepolizeisBehörden noch
veranlaßt, Personen, welche sich etwa durch Absol-
virung eines sogenannten Reblaus Cursuez entweder
bei der Obst- und WeinbausAuitalt zu Geisenheim
oder in dein Institut des Dr. Blankenhornin Caris-
ruhe die eriorderliehen Kenntnisse angeeignet haben-
aufzufordern, sich behufs ihrer etwaigen Berücksichtigung
bei vorläufigen Untersuchungen undiu wenig wichtigeren
Fällen bei mir ein für. alle Mal zu melden.

Der Oder-Präsident der Provinz Schlesieu.
von Puttkamer.

Nro. 292, Oel-Z, den 12. September 1878.

Der landwirthscizaftliitie Wanderlehrer Herr
, Arndt gedenkt, an den nachstehend bezeichneten Tagen
in den Ortscdaiteu Schwellen, KieiniEllguth, Rathe,
Stanipen, Sityllenort und Gr.-Weigelsdorf Vorträge
zu halten, deren Besuch ich im Interesse der Land-
wirtbschaft empfehle.

Die Ortsdehörden wollen dirs zur Kenntniß der
Ortseinsassen dringen und dieselben noch besonders
zum Beine-de dieser Vorträge einluden, sowie auch für
geeignete Locale, in denen die Vorträge abgehalten
werden können,-Sorge tragen. Dienstag, den 24. Sep-
tember 1878, Abends S Uhr, in Schwellen, Mitt-
wach, den 25. September 1878, Abends 8 Uhr, in
Klein-Ellguth, Donnerstag, den 26. September 1878,
Abends 8 Uhr, in Rathe, Freitag, den 27. Sep-
tember 1878, Abends 8 iihr, in Stampeu, Sonn-
tag, den 29. September 1878, Nachmittag 4 übt,
in Sibyllenort, und Montag, den 30. September
1878, Abends 8 Uhr, in Gr.-Weigelsdorf.

Nr. 293, Oels, den 19. September 1878.

Am 8. September cr. ist unweit des sogenannten
Wolfeskretschams bei Sibyllenorteine Quantität Hanf
aufgefunden worden« Der betreffende Eigenthümer
kann denselben bei dem Gusdarmen Kauf in Peuke
in Empfang nehmen.

Oele-, den 19. September 1878.

Personal-Chronik
Vereidet wurdtm am 8. d. M. der Gastwirth

Nr. 294.

für die genannte Gemeinde und am 13. d. Mis. der
Freisteller Robert Strauß zu Gr.-Graben als Ge-
meinde Exicutor für die genannte Gemeinde.

  

Oel-s, den 14. September 1878.

Gegenwärtig varante,
mit Militairanwärtern zu besetzende Stellen.

Böhmifchdorf, Postamt, Landbriefträger, 450 M.
Gehalt, 60 M. Wohnungegeldzuschußz

Glatz, Magistrat, Kanzlist, 540 M. Remuneration;

Nr. 295.
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Waldenburg, Magistrat, Bureau-Beantter im
MagisiratssBureau, 1200 M. jährlich.

Der Königliche Landrath.
v. Nosenberg.

B. Bekanntmachuugen anderer Behörden.

Dem, den ll. September 1878.
Steckbriefs-Erledigung.

Der unterm 25. August 1878 hinter dem Han-
delsmann Julius Schädel aus Breslau erlassene
Steckbrief ist erledigt.

Räumliches Kreis-Gericht
Erste Abtheilung.

Berlin, W., den 7. September 1878.

Bekanntmachung.
Vom l. October ab werden für den Verkehr im

Weltpofioerein besondere mit einem Frankostempel
von 10 Pf. verfehene Weltpoftkarten eingeführt, welche
bei sämmtlichen Neichspoftansialten für den Stempel-
werth verkauft werben.

Diese Karten find für Mittheilungen nach allen
denjenigen Ländern verwendbar, wohin das Porto
für den gewöhnlichen frankirten Brief 20 Pfennig
beträgt. Jm Verkehr mit solchen Ländern, wohin
ein Briefportofatz von 40 Pfennig zur Anwendung
kommt, können die neuen Postkarten dagegen nur
nach vorgängiger Vervollständigung des Werthbetrages  

des Stempels auf 20 Pfennig benutzt werden. Un-
frankirte oder unzureirbend frankirte Postkarten ge-
langen nicht zur Abfendung. ’

Andere, als von der Reichs-Postverwaltung aus-
gegebene und unmittelbar mit dem Fraukoftempel
verfehene Postkarten werden im internationalen Vers
kehr zur Postbeförderung nicht zugelassen.

Der General-Postmeifter.
Stephan.

—-

Berlin W., den 10. September 1878.
Bekanntmachung. .

Beitritt der Republik Peru zum Allgemeinen
Postvereiu.

Zum 1. Oktober tritt die Republik Peru dem
Allgemeinen Postvereine bei. Das Porto für Brief-
fendungen nach Peru beträgt vom obigen Zeitpunkte
ab bei frankirten Briefen 40 Pfennig für je 15
Gramm, bei Postkatten 20 Pfennig; bei Drucksaritem
Waarenproben und Geschäftspapieren 10 Pfennig für
je 50 Gramm. Bei unfrankirteu Briefen kommen
60 Pfennig für je 15 Gratnm zur Erhebung. Die
Einfchreibgebühr beträgt 20 Pfennig; für die Be-
schaffung eines Rückscheins tritt eine weitere Gebühr
von 20 Pfennig hinzu.

Der GeiteralsPostmeister.
Strphatn

-—————_.. -.__. ‚n..-

 

Nebst zwei Peinigern



  

Fürst Bismarck und die Arbeiterpartei.
Aus der Rede des Reichskanzlers

bei der ersten Lesung des Sozialistengesetzes in der
Sitzung des Reichstages vom l7. September.
Jch hatte, nachdem ich zwei Monate lang ge-

zwungen gewesen bin, mich jeder amtlichen Beschäfti-
gung zu enthalten, nicht die Absicht und habe sie,
genau genommen, auch heute noch nicht, mich an den
Diskussionen der ersten Lesung zu betheiligen, sondern
dieselbe vorzugsweise zu meiner Qrientirung nach einer
langen Pause zu verwenden. Wenn ich dennoch jetzt
das Wort ergreife, so geschieht dies nicht etwa, um
auf das prinzipielle und rhetorische Feld einzugehen,
das der Vorredner (Dr. Häriel) soeben betreten hat;
es werden sich die Sachen in ihre praktischen Details
wohl auflösen, wenn wir sie in der Kommission und
in der zweiten Lesung verhandeln. Jch bin nur da-
zu gezwungen durch den Umstand, daß der Abg. Be-
bel gestern, sowie früher der Abg. Richter auch schon
ähnliche Anbeutungen gemacht hat, einer Legende über
mich zum Organ gedient hat, die, wenn ich hier nicht
widerspreche, doch schließlich Geschichte werden könnte,
wie so manche Zeicungsg und andere Lüge, die auf
meine Kosten verbreitet worden ist und die allmälig
eine gewisse Konsistenz gewonnen hat. Der Abgeord-
nete Richter hat über die sogenannte Hödel’sche Bor-
lage in meiner Abwesenheit schon angedeutet, ich hätte
mich mit der Sozialdemokratie in Beziehungen befun-
den, die mir eine gewisse Mitverantwortlichkeit für
die jetzige Entwickelung der Sachen auferlegten; we-
nigstens war es offenbar fein Wunsch, diesen Eindruck
im Publikum und in der Versammlung zu machen.
Jch bin, als ich das in der ländlichen Einsamkeit ge-
lesen habe, doch etwas erstaunt gewesen,daß der Abg.
Richter sich an den äußerlichen Buchstaben des Wor-
tes »Sozialdemokratie« klammert und daß er nicht
unterscheidet zwischen den ehrlichen Bestrebungen nach
Verbesserung des Looses der Arbeiter, die uns allen
am Herzen liegt, und dem, was wir heute zu unse- ’
rem Bedauern und mit Schmerz genöthigt sind, un-
ter dem Begriff Sozialdemokratie zu begreifen. Will
der Abg. Richter so zu sagen das Kind mit dem Bade
ausschiitten und uns veranlassen, daß wir, wenn wir
die bis zum Königsmord gesteigerten Bestrebungen
der jetzigen Sekte niederzuhalten suchen, gleichzeitig
dabei auch jede Bemühung, das Loos der Arbeiter,
seinen Antheil an dem Lohn, den die Gesammtarbeit,
seine und die seiner Arbeitgeber zusammen, hat, zu
verbessern, dann gehe ich nicht mit ihm, und ich bin
entschlossen, die Bestrebungen, die man mir von da-
mals vorwirft, sobald ich Zeit und Möglichkeit dazu
habe, und meine Ressortverhältnisse mir das erlauben,
auch noch fortzusetzen und rechne mir das zur Ehre
an. Der Abgeordnete Richter wird doch schwerlich
Leute, die sich damit vor 16 Jahren befaßten, das
Loos der Arbeiter zu verbessern, auch diejenigen, —
ich nenne jemand, der mir durch Lesen seiner Bücher,
weniger persönlich näher gestanden hat, also Rodbers
tus und ähnliche Leute der Wissenschaft und des Wohl-
wollens für Arbeiter — die wird er doch nicht mit

1. Beilage zu Nr. 39 Oels’er· Kreisblttaes.

 

dem Mordmesser der Nihilisten und mit der Flinte
! Robiling’s in eine Kategorie werfen wollen! —-— —-—
Bei dem Abgeordneten Bebel nehme ich nicht an, daß
er mit der Unwahrheit alles dessen, was er gesagt
hat, bekannt gewesen ist. Es ist ihm erzählt, er hat
es geglaubt und erzählt es weiter. Wenn er diese
Zusammenstellung von Wahrem und Falschem, die ich
mir aus dem gestrigen Berichte habe geben lassen,
selbst erfunden hätte, dann hätte er vielleicht Talent,
Korrespondent der »Times« oder sonst einer größeren
Zeitung zu werden. Er fängt seine Geschichtserzäh-
lung mit vielen Details an, als hätte er sie genau
im Gedächtniß oder selbst erlebt, mit Anführungszeis
chen bei Worten von mir, hie er entführt; aber leider
setzt er sie etwas zu früh an. »Im September 1862
erfchien eines Sonntags in Mitte unseres Comitee’s
ein Herr Eichler im Austrage der preußischen Regie-
rung, speziell des Fürsten Bismarck.« Nun wissen
die Aelteren unter uns, daß ich in meine amtlichen
Funktionen eingetreten bin am- 23. September 1862,
alfo in der letzten Woche des Monats, in welchem
ich dem Eichler einen Austrag gegeben haben soll.
Jch kam damals aus dem Auslande nach einer lan-l
gen Abwesenheit, während welcher ich die Gelegen-
heit nicht gehabt hatte, mich mit inländischer Politik,
namentlich mit einem so wenig bekannten Manne wie
Gichler ist, zu beschäftigen. Ich habe damals von der
Existenz dieses Menschen gar nichts gewußt und sollte
im September 1862, also in dem Moment, wo ich
aus der behaglichen Temperatur der Diplomatie in
das sehr heiße Gefecht dem Landtage gegenüber hinein-
gerieth, wo ich jeden Abend Kommissionssitzungen hatte,
wo ich so zu sagen froh war, wenn ich das ministes
rielle Leben weiter führen konnte, wo ich Kollegen
zu werben, bald nach Paris zu gehen und mich zu
verabschieden hatte —-— in her Zeit soll ich hier schon
mit Herrn Gichler gesprochen haben und dieser erscheint
schon,,im speziellen Austrage des Herrn v. Bismarck«. —-

Iin Uebrigen kann ich versicheru, daß ich in
meinem Leben mit keinem Sozialdemokraten geschäft-
lich verhandelt habe und kein Sozialdemokrat mit
mir, henn Lassalle rechne ich nicht dazu, das war eine
viel vornehmere Natur als seine Epigonen (Rachsolger),
das war ein bedeutender Mann, mit dem konnte man
wohl sprechen. Also es ist dies vollständig von An-
fang bis zu Ende unwahr und Herrn Bebel wird
es gewiß lieb sein, dies zu erfahren, denn ich stelle
dadurch der Sozialdemokratie das Zeugniß aus, daß
sie nie gebuhlt hat mit der ministeriellen Macht, um
sich zum Werkzeug gegen andere Parteien gebrauchen
zu lassen. Aber es ist dies unwahr, daß das von
ministerieller Seite jemals versucht worden ist.

Was nun das betrifft, daß ich mich damals
gegen den Fortschritt wenden wollte, nun jeder, der
noch ein Gedächtniß an jene Zeit hat, wird sich noch
erinnern, daß ich im Winter 1862/63 offenbar auf
eine Versöhnung, nicht auf einen Konflikt rechnete-
Jch brauche nur an das Vincke’sche Amendement zu
erinnern, dessen Genehmigung von Seiten Sr. Maj.
des Königs ich mit einiger Mühe erreicht hatte, was



aber bie dadurch angestrebte Vermittelung nicht-brachte,
weil ich mich auch nolch aus die Motive verpflichten
sollte. Es ist nicht meine Absicht, alte Streitigkeiten
zu erneuern, sondern zu beweisen, daß ich damals
durchaus nicht in der Stimmung war, nach einem
Bundniß wilder Völkerschasten zu suchen, sondern daß
sie auf eine Versöhnung gerichtet war.

»Dann trat Lassalle aus« (so heißt es weiter in
Bebels Rede) »und von Neuem machte die Regierung
die äußersten Anstrengungen mit Lassalle, der es nicht
suchte, in Verbindung zu treten, unb bie Verhandlun-
gen wurden durch einen Prinzen des Königlichen
Hauses und die Gräsin Hatzseld angefangen." Das
machte mir beim liefen, einen komischen Eindruck.
Selbst in diesen Kreisen kann man ohne eine gewisse
Stasfage aus den höchsten Gesellschaftskreisen nicht
auskommen, Ein königlicher Prinz, eine Gräfin und
ein Gesandter werden hineingezogen. Das gehört zur
Dekoration, um das Ganze glaublich zu machen und
um den Zuhörer, der außer Stande ist, nach seinem
Bildungsgange zu prüfen, eine Idee von der Richtig-
keit beizubringen. Ich bedauere, daß man dem Abg.
Bebel den Königlichen Prinzen —- es giebt deren
sehr viele —- nicht näher bezeichnet hat. Wenn er
seinen Gewährsmann darum vielleicht bitten wollte,
es wäre von historischem Interesse, daß der Prinz
unter den sechs oder acht, die damals lebten, näher
bezeichnet würde. Bis dahin muß ich mir aber
erlauben, dies positiv zu bestreiten. Ich wenigstens
habe feiner Prinzlichen Verbindung bedurft, um zu
Lassalle zu gelangen oder ihn zu mir zu bringen, und
die Frau Gräfin Hatzfeld habe ich nicht die Ehre zu
kennen. Lassalle selbst hatte ein dringendes Bedürfniß
mit mir in Beziehung zu treten, und nachdem ich
einmal Zeit gesunden haben werde, in alten Papieren
zu suchen, glaube ich, Briese zu finden, welche den
Wunsch aussprechen und die Gründe enthalten, bie
mich dazu bestimmten, seinen Wunsch zu erfüllen und
ich habe es ihm auch gar nicht schwierig gemacht. Jch
habe ihn gesehen und von dem Augenblicke an, wo
ich mit ihm eine Stunde gesprochen, habe ich es nicht
bereut. Jch habe ihn nicht in jeder Woche drei bis
vier mal gesehen, sondern im Ganzen drei bis vier
mal. Unsere Beziehung konnte gar nicht die Natur
einer politischen Verhandlung haben. Was hätte mir
Lassalle bieten und geben können? Er hatte nichts
hinter sich. In allen politischen Verhandlungen ist
das do ut des (Gade und Gegengabe) eine Sache,
die im Hintergrunde schlummert, auch wenn man
anstaadshalber einstweilen nicht davon spricht. Wenn
man sich aber sagen muß: Was kannst du armer
Teufel geben? Er hatte nichts, was er mir als
Minister häte geben können. Was er hatte, war
etwas, was mich als Privatmann außerordentlich
anzog: er war einer der geistreichsten unb liebens-
würdigsten Menschen, mit denen ich jemals verkehrt
habe, ein Mann, der ehrgeizig im großen Stile war,
durchaus nicht Republikaner in dieser Art, er hatte
eine sehr ausgeprägte nationale Gesinnung; seine
Idee, der er zustrebte, war das deutsche Raiferthum,
unb barin hatten wir einen gewissen Berührungspunkt.
Lassalle war ehrgeizig im hohen Stil und ob das
deutsche Kaiserthum gerade mit der Dynastie Hohen-

 

 
 

geilem: oder mit der Dynaftie Lassalle abschließen
sit-an das war ihm vielleicht zweifelhaft-« aber-nottut-
chisch war sehe Gesinnung durchs und durch. Aber
diesen kümmerlichen Epigenen, die sich mit ihm maßen,
hätte er ein quos ege (ein niederschmetterndes Macht-
wort) zugeschleudert und mit Hohn in ihr Nichts
zurückgewiesen und würde sie wohl außer Stande
gesetzt haben, seinen Namen zu gebrauchen. Lassalle
war ein kluger und sehr geistreicher Mensch, mit dem
zu sprechen sehr lehrreich war, unsere Unterredungen
haben stundenlang gedauert und ich habe es immer
bedauert, wenn sie geschlossen waren. Dabei ist auch
unrichtig, daß ich mit Lassalle auseinandergekommen
sein soll in dieser Art von persönlichen Beziehun-
gen, von Beziehungen persönlichen Wohlwollens,
wie sie sich zwischen uns gebildet hatten, indem
er den angenehmen Eindruck hatte, daß ich in
ihm einen Mann von Geist fehe, mit dem zu ver-
kehren angenehm war, und daß ich ein intelligenter
und bereitwilliger Hörer war. Von Verhandlungen
war schon deshalb nicht die Siebe, weil ich in unseren
Unterredungen wenig zu Worte kam; er trug die
Kosten der Unterhaltung allein, aber er trug sie in
angenehmer und liebenswürdiger Weise, und Jeder,
der ihn kannte, wird mir in dieser Schilderung Recht
geben. Er war nicht der Mann, mit dem bestimmte
Abmachungen abgeschlossen werden konnten, aber ich
bedauere, daß seine politische Stellung und die mei-
nige mir nicht gestatteten, viel mit ihm zu verkehren
und ich würde mich freuen, einen ähnlichen Mann
von dieser Begabung unb geistreichen Natur als
Gutsnachbarn zu haben.

Wenn dieser Mann durch seinen Geist und seine
Bedeutung mich anzog, so ist es ja doch meine Pflicht
als Minister, mich über die Elemente-, mit denen ich
es zu thun habe, zu informiren, und ich würde in
Folge dessen auch, wenn der Abg. Bebel den Wunsch
hätte, sich Abends mit mir zu unterhalten, ihm nicht
ausweichen; icb würde daran vielleicht die Hoffnung
knüpfen, daß ich endlich auch erfahre, wie der Abg.
Bebel und seine Genossen sich den Zukunststaat, aus
den sie uns durch Niederreißen alles dessen, was be-
steht, was uns theuer ist undschiitzt, vorbereiten wol-
len, eigentlich denken. Es ist das außerordentlich
schwierig, so lange wir darüber fast in demselben
Dunkel tappenz wie die gewöhnlichen Znhörer bei
den Reden in socialdemokratischen Versammlungen;
sie wissen auch nichts, es wird ihnen versprochen, es
werde besser werden bei wenig Arbeit und viel Geld
—- woher das kommt, sagt kein Mensch, namentlich
woher es aus die Dauer kommt, wenn bie
Theilungs, die Beraubung der Besitzenden geschieht,
denn dann wird der Arbeitsame und Sparende wie-
der reich werden und der Faule und Ungeschickte
wieder arm, und wenn das nicht ist, wenn Jedem
das Seinige zugewiesen werben soll, strebt man eine
zuchthausmäßige Existenz an, wo keiner seinen Be-
ruf und seine Lebensweise hat, sondern wo ein Jeder
unter dem Zwang der Aufseher steht. Jm Zuchthaus
ist jetzt wenigstens ein Mann zur Eontrole, das ist
ein achtbarer Beamte, über ben man sich beschweren
kann, aber wer werden dann die Ausseher sein, bei
diesem allgemeinen Zuchthaus? Das werden die



Redner fein, bie durch ihre Veredtsamkeit die große
Masse, die Majorität der Stimmen für sich ‚Gewinnen,
gegen die wird kein Appell sein, das werden die er-
barmungslosen Tyrannen und Knechte der Tyrannen
sein, die je gefunden wurden. Ich glaube, Jeder
wir-d, wenn er sich dieses Jdeal ausmalt, was wir
so durch die Ritzen zu erfahren kriegen, abgeschreckt
werden; denn offen hat noch keiner der Herren ein
Programm geben können ; sowie sie mit einem Programme
auftreten, wie sie sich die Zukunst gestaltet denken,
so lacht sie jeder einsichtige Arbeiter aus, und dem
wollen sie sich nicht·aussetzen.

Das hat mich nicht abgehalten, für die verstän-
digen Bestrebungen, die damals noch meines Wissens
den Hauptkern in der Sozialdemokratie bildeten, für
die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen
ein warmes Herz und ein offenes Ohr zu haben, und
auch was mir Lassalle darüber mittheilte, war ja
anregend und lehrreich, denn er wußte viel und hatte
viel gelernt; das möchte ich nur den Herren, die feine
Nachfolger werden wollen, immer empfehlen.

Unsere Unterhaltungen drehten sich ja gewiß
auch um das allgemeine Wahlrecht; aber auf einen so
ungeheuerlichen Gedanken, dasselbe durch Oktroyirung
einzuführen, bin ich in meinem Leben nicht gekommen.
Jch habe es mit einem gewissen Widerstreben als
Frankfurter Tradition acceptirt. Jn den damaligen
Rivalitäten mit den Gegnern des Reiches war die
Karte einmal ausgespielt, wir haben sie als auf dem
Tische liegen gebliebene Hinterlassenfchaft gesunden.
Eine feste Ueberzeugung von ihrer Wirkung habe ich
damals schwer gehabt, wenigstens nur nach der
Richtung, daß im Kampfe dieses ‚populäre Mittel
benutzt wurde. Eine Ueberzeugung über die Wirkung
ist nicht leicht zu gewinnen, obschon wir eine lang-
jährige Probe verschiedener Systeme neben einander
haben. Wir haben ja einen Reichstag nach allge-
meinem Stimmrecht, ein anderes System für den
preußischen Landtag. Viele von Jhnen sind ja Mit-
glieder beider Versammlungen, Sie können sich einiger-
maßen ein Urtheil über beide Systeme bilden und
sagen, was Ihnen besser gefällt. Ich will lieber,
wird der Eine sagen, mit dem Reichstage verkehren;
der Andere vielleicht lieber mit dem Landtag. Jch
will weder dem Landtage etwas Unangenehmes, noch
dem Reichstage eine Schmeichelei sagen, aber ich ver-
kehre lieber hier inmitten der Ergebnisse des allgemeinen
Stimmrechtes, trotz der Auswüchse desselben. Die
Vachweise, warum, überlasse ich jedem selbst zu
finden. Aber ich kann mich nicht dazu verstehen,
zuzugeben, daß das allgemeine Stimmrecht ad absur-
dum geführt (als unrichtig ermiefen) wäre durch diese
Ergebnisse.

Ebenso die Gewährung von Staatsmitteln zu
Produktivgenossenschaften, —- das ist auch eine Sache-
von deren Unzweckmäßigkeit ich noch heute nicht überzeugt
bin. Sei es nun unter dem Eindruck von Lassalle’s Rassen-
nement, oder unter dem Eindruck meiner eigenen Ueber-
zeugung, die ich zum Theil in England während eines Aqu
enthaltes im Jahre 1862 gewonnen hatte, mir
schien es, daß in der Herstellung von Produktivassoi
ziationen, wie sie in England in blühenden Verhält-
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niffen erifiiren, bie Möglichkeit lag, das Schicksale '

Arbeiters zu verbessern, ihm einen wesentlichen Theil
des Unternehmergewinnes zuzuwenden.« Jchjhabe du«-«
rüber auch mit Fr. Majestiiy der für das Schicksal
der arbeitenden lassen ein natürliches, angeborenesj
Wohlwollen hat, gesprochen, und der König hat da-·
mals eine Summe Geldes hergegeben, um zu seiner
eigenen Ueberzeugung, ob se etwas ginge, in An-
knüpfung an eine Arbeitetdeputatiom die durch den
Meinungszwang und die Tendenzuolitik ihrer Arbeit-J
geber außer Brod gekommen war ünd sich hier mel-
bete, etwas der Art zu versuchen. —- —-

Wenn mir darüber ein Vorwurf gemacht werden
kann, wie ich mich dabei verhalten habe, so isi es
doch höchstens das, daß ich das nicht fortgesetzt habe
bis zu einem befriedigenden Ergebniß. Aber das
war nicht mein Departement; ich hatte die Zeit nicht
dazu; es kamen kriegerische Verhältnisse, die auswär-
tige Politik; während des Konflikt-es war viel zu thun;
man hatte keine Zeit zu derartigem. Aber wie man
mir daraus einen Vorwurf machen kann, daß ich mit
Geldern, die nicht Staatsmittel waren, sondern die
Se. Majestät aus Privatmitteln dazu geschenkt hatte,
einen solchen Versuch machte, kann ich nicht verstehen.

Jch komme zu der Frage zurück, wann und wa-
rum ich diese Bemühungen aufgegeben habe. Es
stammt dies von dem Augenblicke her, wo in ver-
sammeltem Reichstage, ich weiß nicht, war es der
Abg. Bebel oder Liebknecht, im pathetischen Appell
die französische Kommune als ein Beispiel von pa-
litischer Weisheit hinsiellte und sich offen zu dem
Evangelium dieser Mörder und Mordbrenner bekannte.
Von diesem Augenblicke an habe ich die Wucht der
Ueberzeugung empfunden, dies war ein Lichtstrahl,
der mir plötzlich die Sache erhellte. Seitdem habe
ich in diesen Elementen einen Feind bekämpft, gegen
den der Staat und die Gesellschaft sich im Stande
der Nothwehr befindet. Die in dieser Beziehung von
mir gemachten Versuche sind ja noch in der Erinne-
rung des Reichstagesz Sie wissen ja, ich bin damit
nicht durchgekommen, ich habe viel Vorwürfe darüber
hören müssen, aber es hat an den Versuchen nicht
gefehlt. Ich glaube auch nicht an die Fruchtlosigkeit
unserer Versuche, von der man immer spricht. Jst
denn dieser rhetorische Appell, der damals auf der
Tribüne gemacht wurde, dieser Appell an die Dro-
hungen und die Gewaltthat, ist denn der blas als
eine rhetorische Form zu nehmen, hat sich denn das
nicht seit der langjährigen Preßfreiheit immer gezeigt-
auch ohne daß es so deutlich wird wie in den letzten
Wochen. Jch erinnere mich eines Artikels, ich glaube
aus einem sozialistischen Vlatte, da war der Mord
des Generals Mesenzow als eine gerechte Hinri» s
tung geschildert und in wenig mißvetständlichen An-
driieken die Anwendung des ähnlichen Systems aus
unsere deutschen Verhältnisse gemacht und er schlbß
mit dem Worte-: aiseire moniti! ;(ihr seid gewarnt!)
Der Artikel wird Ihnen wohl allen in Erinnerung
fein. Jn ganz jüngster Zeit habe ich ans denselben
Kreisen einen anderen Artikel gelesen, wahrscheinlich
von derselben Zeitung, in dem gesagt war: alle
unsere Veschliisse, unsere Gesetze könnten der Sozial-
demokratie gar nichts thun, aber die Gesetzgeber und
Alle, die dabei mitwirken, möchten sich doch»ihrer



Verantwortlichkeit einmal recht klar bewußt werben
und dergleichen mehr, und es schloß auch mit der
deutlichen Wendung des discite moniti mit dem An-
klang an diesen Artikel, der große Entrüstung erregte:
ihr seid gewarntl Wooor denn gewarnt? Doch vor
nichts anderem, als vor dem nihilistischen Messer und
der Nobiling’schen Schrotflinte. Ja, wenn wir in einer
solchen Weise unter der Tyrannei einer Gesellschaft
von Banditen existiren sollen, dann verliert jede
Existenz jeden Werth, und ich hoffe, daß der Reichs-
tag daher der Regierung, dem Kaiser, der den Schutz
für seine Person, für feine preußischen Unter-
thanen und seine deutschen Landsleute verlangt —
daß wir ihm zur Seite stehen werden. Daß bei die-
ser Gelegenheit vielleicht einige Opfer unter uns fallen
werden, das ist ja sehr wohl möglich, aber jeder, dem
das passirt, mag eingedenk sein, daß er zum Singen,
zum großen Nutzen seines Vaterlande-Z auf dem
Schlachtfelde der Ehre bleibt.

Die Niordverfuche und die Socialdemos
kratie.

Aus der Rede des preußischen Bundesbevollmächtigten
Minister-s des Innern Grafen zu Eulenburg,
bei der ersten Lesung der Socialistenvorlage.
Es ist in zwei Beziehungen in ganz bestimmter

Weise Bezug genommen worden auf eine Auskunft,
die von den Vertretern der Bundesregierungen er-
wartet wirb; die eine betrifft die gegen den inzwischen
verstorbenen Verbrecher Nobiling stattgehabter Unter-
suchung, die andere gewisse Beziehungen, welche zwi-
schen der Königlich preußischen Regierung und socials
demokratischen Vereinen oder Führern stattgehabten
haben sollen. In der ersten Beziehung habe ich zu
erklären, daß über die Möglichkeit oder Zuiässigkeit der
Mittheiiung der Verhandlungen des Prozesses, wer-
(bei: gegen Nobiling eingeleitet war, biepreußische Justiz-
behörde zu befinden haben wiirüe, wenn die Vor-
legung verlangt wird. So viel aber kann ich Jhnen
sagen, daß in der That eine Vernehmung Nobilings
stattgefunden hat und daß er in dieser Vernehmung,
soviel mir davon bekannt geworden ist, ausgefagt hat,
daß er an sozialdemokratischen Versammlungen Theil
genommen und an den dort vorgetragenen Lehren
Gefallen gefunden habe. Mehr mitzutheilen muß ich
mit Rücksicht auf den Umstand, daß die preußische
Justizbehörde über die Verlegung der Akten zu be-
stnden hat, mich enthalten. Wenn nun aber daraus
weiter gefolgert worden ist, daß ein Zusammenhang
zwischen den ruchlofen Thaten, die im Mai und Juni
d. J. stattgefunden haben, und der Sozialdemokratie
nicht existire, muß ich zunächst Veranlassung nehmen,
ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß ich im Mai von
dieser Stelle aus bereits gesagt habe, die Behauptung
ginge nicht dahin, daß diese Thaten direkt von der
Sozialdemokratie angestiftet seien; ich bin auch jetzt
nicht in der Lage, diese Behauptung aufzustellen oder
überhaupt in dieser Richtung Neues beizufügen. Die
Behauptung ging vielmehr dahin, daß die Lehren der
Sozialdemokratie und die Art und Weise, wie sie in
einer leibenschaftlichen Agitation verbreitet werden,
wohl geeignet wären, in verwilderten Gemüthern der-
gleichen traurige Früchte zur Zeitigung zu bringen,
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wie wir sie zu unserm tiefsten Bedauern haben er-
leben müssen, und an dieser Behauptung glaube ich,
in Uebereinstimmung mit der gefammten deutschen
Presse, mit alleiniger Ausnahme der sozialdemokra-
tischen, auch heute noch festhalten zu müssen Judem ich
sicher bin, in dieser Richtung einem Widerspruch nicht
zu begegnen, bin ich aber doch genöthigt, einigen Be-
hauptungen gegenüber, bie vorher aufgestellt worden
sind, daran zu erinnern, welche Stellung die sozial-
demokratische Presse diesen Ereignissen gegenüber eine
genommen hat. Wie es hier soeben geschehen ist, so
wird immer vorangestellt, daß die Sozialdemokratie
den Mord, unter welcher Gestalt er auch austrete,
verabscheue. Was aber geschieht gleichzeitig? Es wurde
zunächst in den Organen der Sozialdemokratie der
Versuch gemacht, den Nachweis zu führen, daß die
Attentate bestellte Arbeit gewesen seien. Als man
einsah, daß auf dem Wege nicht fortzukommen sei,
da ging man dazu über, die Unzurechnungsfähigkeit
der beiden Verbrecher zu behaupten, sie als isolirte
Jdioten und ihre Thaten als Erscheinungen darzu-
stellen, wie sie zu allen Zeiten hin und wieder vor-
gekommen seien und für die Niemand anders verant-
wortlich fein könne.

Meine Sperren, bie Untersuchung, die geführt
worden in, hat nicht den geringsten Anhaltspunkt da-
für ergeben, daß die beiden Männer irgendwie nicht
im Stande gewesen seien, die Folgen und die Be-
deutung ihrer Thaten zu überlegen. Jm Gegentheil,
Alles, was sich hat feststellen lassen, ist das, daß mit
vollkommener Zurechnungsfähigkeit und im letzten
Falle mit einer boshaften abgefeimten Prämedetirung
gehandelt worden ist, wie sie wohl selten vorkommt.
Demnächst ist man aber hierbei nicht stehen geblieben,
sondern es ist in vielen Organen der Sozialdemokra-
tie dazu übergegangen, biefe Thaten zu entschuldigen.
Man hat nicht die Thäter, sondern die Gesellschaft
verantwortlich gemacht für die Verbrechen, welche be-
gangen worden waren. Sie werden sich erinnern
eines Artikels des Hauptorgans der Sozialdemokratie,
des Leipziger ,,Vorwärts«, welcher schließt: »Nicht sie
gehören auf die Anklagebank, sondern Ihr, —- Ihr,
die Gesellschaft, die es mit den wahnwitzigen und
nichtsnutzigen Zuständen hervorgerufen bat, daß der-
gleichen gefchieht.« Parallel damit gingen die Aeußeruns
gen über die frevelhaften Thaten, die in Rußland
gegen hohe Beamte versucht, beziehungsweise vollführt
sind. Jn Beziehung auf das Atteutat der Wera
Sassulitzsch und den Mord des Generals von Mesenzow
haben Sie in einem hier erscheinenden Blatte dir
Frage gelesen: »Nun, was blieb Jenen denn übrig?
Wie anders konnten sie sich helfen ?" Endlich hat die
Sozialdemokratie im Auslande ausdrücklich und mit
direkten Worten ihre Sympathie mit diesen Thaten
ausgesprochen. — —- —

Jch glaube also voll und ganz berechtigt zu fein,
wenn ich wiederhole, die Lehren, die Tendenzen und
die Agitationsweise der Sozialdemokratie sind dafür
verantwortlich, daß so traurige Dinge bei uns vor-
kommen. Und wenn Sie diese Lehren und Ziele der
Sozialdemokratie etwas näher ins Auge fassen, dann
ist nicht, wie vorhin gesagt worden ist, die friedliche
Entwickelung das Ziel, sondern die friedliche Ent-


